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VVVVVorwortorwortorwortorwortorwort

Obdachlosigkeit und Wohnungsnot sind komplexe und vielschichtige Pro-
bleme.
Die Zahlen tatsächlich obdachloser Menschen ist Schwankungen unterlegen.
Wie aber war das Geschehen in den Jahren seit Kriegsende in Flensburg?

In der Betrachtung ist  aufgefallen, dass insbesondere zwei Zeitabschnitte
von 25 Jahren Aufschluss über einen Teil dieser Schwankungen geben.
Die Jahre 1945 – 1970 – 1995 markieren diese Abschnitte. Und im Jahre
2006 sind wir elf Jahre vom vergangenen und vierzehn Jahre von einem
neuen Zeitabschnitt über 25 Jahre entfernt. Und faktisch sind wir in einem
„Wellental“ angekommen, denn unsere heutigen Zahlen tatsächlich erfasster
obdachloser Menschen sind leicht rückläufig.

Da wir gelernt haben, dass viele Faktoren Einfluss auf die Entwicklung in
diesem Bereich nehmen, beruhigt uns diese Erkenntnis keinesfalls. – Die
beste sozialpädagogische Arbeit geht dann ins Leere, wenn kein Wohnraum
vorhanden ist. – Und die Schwächsten der Gesellschaft trifft es als erste. Dies
lässt sich gerade am Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
deutlich nachweisen.

Und in der Tat gibt es aus Sicht der Wohnungslosenhilfe in der Perspektive
für die nächsten Jahre Faktoren, die eher Anlass zur Sorge geben, als dass sie
zur Beruhigung beitragen. Dies sind insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit
und die damit relativ begrenzt anzuerkennende Miethöhe für breite Schich-
ten der Bevölkerung. Denn neben den so genannten „Hartz IV“-Empfängern
drängen mehr Rentner mit geringem Einkommen sowie Studenten und Gering-
verdiener auf den inzwischen wieder hart umkämpften Flensburger
Mietwohnungsmarkt in die preiswerteren Segmente.

Im Gegensatz dazu wurden für diese Schichten bezahlbare und inzwischen
wieder stärker nachgefragte Mietwohnungen im unteren Preissegment „vom
Markt genommen“. Neubau im Geschosswohnungsbau als Zuwachs im gün-
stigen Marktbereich findet kaum statt.

Um nicht neue unlösbar erscheinende Probleme entstehen zu lassen, sind
einige neue Herausforderungen anzunehmen: Zunächst geht es darum, für
diesen Personenkreis bezahlbaren  Wohnraum zu erhalten und neuen zu
schaffen. Ferner mit der Wohnungswirtschaft und privaten Vermietern zu
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kooperieren, um Menschen wieder in Wohnraum zu bringen oder ihn zu
erhalten. Dabei gilt es die Interessen der oft ohne Lobby dastehenden Perso-
nen zu stützen, aber auch wirtschaftliche Gesichtspunkte der Wohnungs-
wirtschaft zu berücksichtigen. Dies gerade unter dem Aspekt der vermutlich
noch auf Jahre hinaus leeren öffentlichen Kassen. Nicht zuletzt wurde be-
reits vor vielen Jahren erkannt, dass die Bewirtschaftung von Obdachlosen-
unterkünften um ein Vielfaches teurer ist als deren Verhinderung.

Diese Broschüre ist eine Momentaufnahme aus den Jahren des Kriegsendes,
Anfang der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts und auf Zahlen
basierender Eindrücke der vergangenen zehn Jahre.

Erstellt wurde sie von der Geschichtsstudentin Anne Lena Mösken, die so
genannte „Fundstellen“ (Bücher, Zeitungsartikel, Akten) zum Thema jeweils
zu diesen Zeitabschnitten sichtete und in einen Zusammenhang brachte.

Wir hoffen, dass diese Erinnerung an das zehnjährige Bestehen der Fach-
stelle für Wohnhilfen und Schuldnerberatung zum Denken und Nachdenken
anregt.

Flensburg, im September 2006

Fachbereichsleiter Leiter der Fachstelle
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Zufluchtsort Flensburg
Sie kamen zu Fuß, mit Pferdewagen, Schlitten oder Handkarren und viele
mit dem Schiff: Als im Spätsommer1944 die Front nach Ostpreußen vor-
rückte, begannen die ersten Flüchtlingstrecks gen Westen zu ziehen. Die
vorrückenden russischen Truppen ließen nur einen Fluchtweg offen: nach
Norden. Allein zwei Millionen Flüchtlinge wurden auf dem Seeweg über die
Ostsee evakuiert. Dabei halfen auch viele Flensburger Schiffe wie die Alexan-
dra, die Albatros oder die Peter Vith. Die Flüchtlinge, die zu Land in Schles-
wig-Holstein ankamen, wurden in Bad Segeberg oder Pöppendorf bei Lü-
beck mit DDT gegen Läuse bestäubt und dann weiter geleitet. Viele Flücht-
linge wurden auf dem Land untergebracht, aber auch in den Städten musste
für mehrere Zehntausend Menschen ein Dach über dem Kopf bereit gestellt
werden. 1944, ein knappes Jahr vor Kriegsende, zählte die Stadt Flensburg
59 000 Einwohner. Nach den ersten Flüchtlingszugängen im März 1945
waren es bereits 65 000, im Juni 94 000. Bis 1946 stieg die Einwohnerzahl
auf zwischenzeitlich 108 718 Menschen. Flensburg wurde „die jüngste Groß-
stadt Deutschlands“ (FT, 29.05.1946).

Ein Großteil der Flüchtlinge kam in Privatwohnungen unter. In den schät-
zungsweise 58 000 Flensburger Wohn- und Schlafräumen fanden 92 000
Menschen notgedrungen Platz. Für alle übrigen gab es Massenquartiere,
Notunterkünfte, ehemalige Barackenlager aus der Kriegszeit, Kasernen und
Schulen. Sie waren als Durchgangsstationen gedacht, wurden aber zu
Dauerwohnstätten. Fast 9 000 Menschen kamen in Lagern unter, darunter
2 700 Kinder.
Die Zahl der Lager variierte und besonders zu den  ersten Nachkriegsjahren
liegen keine genauen Angaben vor, weil ständig Menschen neu ankamen
oder weiter zogen. Die offiziellen Angaben liegen bei 18 bis 20 Lagern.
Zeitweise gab es im Jahr 1951 sogar 26 Flensburger Flüchtlingslager. Die
Verwaltung der Lager übernahm das Wohlfahrts- und Jugendamt unter der
Leitung von Stadtinspektor Philippsen in einer speziell eingerichteten
„Flüchtlingslagerverwaltung“, später „Gemeinschaftslagerverwaltung“. Wer
in einem Lager unterkam, wurde durch die Behörden eingewiesen. Alle Lager-
insassen mussten ein bereits 1945 von der Militärregierung festgelegtes
Nutzungsentgelt von 0,25 RM pro Quadratmeter im Monat bezahlen. In
Flensburg setzte sich die Lagerverwaltung jedoch über die Vorgaben hinweg
und veranschlagte weit höhere Gebühren von bis zu 50 Pfennig pro Qua-
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dratmeter.
Es sollte noch bis 1951 dauern, ehe die Landesregierung Schleswig-Hol-
steins begann, umfassende Maßnahmen zur Beseitigung der desolaten
Wohnraumsituation einzuleiten. Bis dahin war das Leben in den Lagern für
die Menschen längst Alltag geworden und sie versuchten sich so gut einzu-
richten, wie es ging. Es wurden Kindergärten und Schulen errichtet, im Lager
Kielseng gab es sogar einen richtigen Kirchsaal, in dem Gottesdienste abge-
halten werden konnten. Doch als Dauerzustand war die Situation der Flücht-
linge unhaltbar und schon früh wurde erkannt, dass etwas getan werden
musste. Bereits im Dezember 1945 wurde der Flensburger Flüchtlingsausschuss
gegründet. Seine Aufgabe war es, den Menschen in den Lagern Arbeit und
Wohnungen zu besorgen,
aber vor allem erst ein-
mal ihre Grundversor-
gung mit Nahrung, Klei-
dung und Heizung zu si-
chern. Auch Beratung so-
wie psychische und seeli-
sche Unterstützung in
dieser Notsituation wur-
de von dem Ausschuss
angeboten (FlSta VIII
E20; FT, 4.10.1949). Im
November 1948 fand eine
umfassende Überprüfung
der Flensburger Lager durch das Landesministerium für Arbeit, Soziales und
Vertriebene statt. In dem Bericht heißt es: „Eine Belegung der Räume mit 14
bis 19 Personen oder 3-4 Familien ist keine Seltenheit […] von den 168
Baracken sind 83 als schlecht, nur 6 als gut anzusprechen […]. Auffallend
viele Schornsteine (40%) stellen eine Brandgefahr dar […] die Abortverhältnisse
lassen bei 1/3 der Lager zu wünschen übrig, die Wasserversorgung reicht in
4 Lagern nicht aus […] die Ausstattung der Lager ist dürftig.“ (StaFl VIII E 16).

Die Lösung des „Flüchtlingsproblems“
Bereits im November 1947 erließ die Schleswig-Holsteinische Landesregie-
rung ein Gesetz zur Behebung der Flüchtlingsnot. Daraufhin wählten die
Flensburger Flüchtlinge aus den eigenen Reihen sechs Flüchtlingsbeauftrage,
die gemeinsam mit fünf Einheimischen den Leiter des Flüchtlingsausschusses,
einen Beauftragten für Flüchtlingswesen und einen Leiter für die Flüchtlings-
beratungsstelle wählten. Im Rahmen des Gesetzes wurden bis 1951 in den
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Flensburger Lagern Lagerordnungen eingeführt (StaFl VIII E 16).
Das Flüchtlingsproblem war schließlich zum Politikum geworden. Man be-
fürchtete, dass das Eigenleben der Lager zu Radikalisierungstendenzen in
der Politik führen würde, da das Lagerleben zu einer umfassenden Proletari-
sierung von bundesweit Millionen von Menschen führte. Zusätzlich waren
die miserablen Lebensbedingungen in den Lagern Gefahrenquelle für die
Gesundheit. Die so genannten „Barackenräumprogramme“ der 50er Jahre
stellten deshalb Gelder zur Verfügung, die für die Schaffung von menschen-
würdigem Wohnraum nötig waren. Nach und nach entstanden so einfache
Neubauwohnungen. Bis 1954 konnten im Rahmen des 1. Barackenräum-
programms unter der Beteiligung des 1949 gegründeten „Selbsthilfebau-
verein“ 90 neue Wohnungen geschaffen werden. Innerhalb von zehn Jahren
entstanden auf diesem Weg allein in Flensburg 2 500 neue Wohnungen für
etwa 8 000 Personen. Auch die parallel stattfindenden Umsiedlungs-
programme, mit denen 2 610 Flensburger Flüchtlinge unter anderem nach
Niedersachsen oder auch innerhalb Schleswig-Holsteins in Gebiete, in denen
ausreichend Arbeitsplätze vorhanden waren, umgesiedelt wurden, trugen zu
einer erheblichen Verbesserung der Situation bei. Negativer Nebeneffekt der
Umsiedlung war, dass vor allem junge Menschen, insbesondere Facharbeiter
aus den Bereichen Technik und Industrie, umgesiedelt wurden. Damit wurde
die Alters- und Sozialstruktur der bleibenden Flüchtlinge erheblich verschlech-
tert. So war in den Zeitungen 1954 zu lesen: „Umsiedlung bringt wohnungs-
mäßig kaum Entlastung, aber fühlbare Verminderung der Kaufkraft.“

In den Städten stellten sich die Lagerräumungen zudem oftmals schwierig
dar, weil die Baracken mittlerweile für viele ein Zuhause geworden waren.
Ein Zuhause, das zwar ärmlich war, aber dennoch vertraut. Außerdem gab es
nicht genügend Arbeitsplätze für alle Einwohner. Viele konnten somit die
Kosten für eine Wohnung nicht bezahlen, denn es war ein erheblicher Eigen-
beitrag zu leisten. 300 DM kostete die obligatorische Mitgliedschaft in einer
Baugenossenschaft, für den, der eine eigene Wohnung beziehen wollte –
doch nur 180 DM betrug damals die monatliche „Stütze“ für einen Arbeits-
losen. Die Miete im Lager hingegen lag bei 7,80 DM. Erschwert wurden die
Räumprogramme in Flensburg zudem durch die erhöhte Investition der Stadt
in die Erhaltung der bestehenden Lager (FT, 11.02.1955).
Flensburg wurde so Schlusslicht in der Lagerräumung in ganz Schleswig-
Holstein. 1960 lebten noch 2 436 Personen in Lagern. Erst 1966, 20 Jahre
nach Kriegsende, titelten die Flensburger Nachrichten: „Flensburgs letzte
Baracke geräumt“ (FN, 21.10.1966). Mit Abschluss des 9. Lagerräum-
programms wurde verkündet, dass das Flüchtlingsproblem gelöst sei.
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Doch auch wenn 1966 die letzten Flüchtlinge Flensburgs in ein vergleichs-
weise normales Leben zurück-
kehren konnten, Menschen, die
in Baracken lebten, gab es wei-
terhin. Im Friesenlager, am
Mückenteich, in der Osterallee
und an vielen anderen Stellen
– in zehn verschiedenen Lagern
lebten weiterhin Obdachlose,
viele von ihnen mit erheblichen
sozialen Problemen. Darunter:
Alte, Junge, Männer, Frauen
und Kinder.

„Flensburg hat das Obdachlosenproblem gelöst“„Flensburg hat das Obdachlosenproblem gelöst“„Flensburg hat das Obdachlosenproblem gelöst“„Flensburg hat das Obdachlosenproblem gelöst“„Flensburg hat das Obdachlosenproblem gelöst“
Die Obdachlosenhilfe in den Siebziger JahrenDie Obdachlosenhilfe in den Siebziger JahrenDie Obdachlosenhilfe in den Siebziger JahrenDie Obdachlosenhilfe in den Siebziger JahrenDie Obdachlosenhilfe in den Siebziger Jahren

Die „katastrophalen“ Zustände in den Obdachlosenlagern 1970
Am 18. Februar 1970, 17 Uhr, Dienstzimmer des Dezernenten im Flensbur-
ger Rathaus: Stadtrat Erwin Lingk, Mitarbeiter des Sozialamts und des Ju-
gendamts treffen sich zu einer Dienstbesprechung. Die aktuelle Frage lautet:
Wie kann die Betreuung der Obdachlosen in Flensburg neu koordiniert wer-
den?
Die Frage ist brisant. Die Obdachlosenzahlen in Flensburg sind hoch, das
Elend in den Lagern, in denen die Obdachlosen untergebracht sind, groß.
Und: Die Öffentlichkeit ist alarmiert. Leserbriefe in den Tageszeitungen em-
pören sich über die prekären Lebensumstände der Lagerbewohner: „Die Le-
bensbedingungen in den Flensburger Obdachlosenunterkünften sind so ka-
tastrophal, dass sich oft zwei oder mehr Kinder ein Bett teilen müssen. Im
Friesenlager wohnen beispielsweise in einem 12qm großen ‚Zimmer’ fünf
Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren mit ihrer Mutter zusammen. Ein weiterer
Raum, der nicht viel größer ist, dient dieser Familie als Küche, Ess- und
Wohnzimmer. Das Wasser wird aus einer im Freien stehenden Pumpe gelie-
fert. Die Toiletten befinden sich ebenfalls außerhalb der ‚Wohnungen’“,
schreibt Hans-Joachim Nieborak aus Jarplund an die Südschleswigsche
Heimatzeitung (SH 3.03.1970). Es ist vor allem die Armut der vielen Kinder,
die für die öffentliche Empörung sorgt. Von 600 Menschen, die 1969 in den
Flensburger Obdachlosenunterkünften leben, sind 344 Kinder.
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Die Dienstbesprechung im Februar ergibt also dringenden Handlungsbedarf.
Der Aufgabenbereich „Obdachlosenbetreuung“ sei mehr und mehr fürsorgli-
cher Art geworden. Statt Polizei könnte doch vielmehr das Sozialamt zu-
ständig sein, lautet der Vorschlag. Obdachlosigkeit, so heißt es im Sitzungs-
protokoll, sei eine „besondere Lebenslage“ und das Sozialamt könne bei der
Suche nach einer geeigneten Wohnung helfen und durch vorübergehende
Übernahme von Mietkosten den Obdachlosen neue Hoffnung geben. Auch
ist die Rede davon, präventiv einzugreifen und zum Beispiel Mietrückstände
als eine Art Darlehen durch das Sozialamt zu begleichen, bevor die Men-
schen auf die Straße gesetzt werden. Für die Kinder soll im Friesenlager eine
Spielstube eingerichtet werden. Kirchen, freie Wohlfahrtsverbände und Or-
ganisationen der dänischen Minderheit sollen um Hilfe gebeten werden.
Bereits im Januar 1970 war im Anschluss an die Kommunalwahlen ein
Sonderausschuss gegründet worden, der mit der „Rückgliederung von Ob-
dachlosen“ beschäftigt sein sollte und dessen Arbeit in eine ähnliche Rich-
tung geht. Der Ausschuss war zwar dem Ordnungsamt zugeordnet, arbeitete
aber eng mit dem Sozialamt zusammen. Sozialamtmitarbeiter nahmen an
seinen Sitzungen teil, ebenso wurden die Leiterinnen aller Kindergärten in
den Stadteilen der Lager eingeladen.
Doch zunächst ändert sich 1970 wenig für die Obdachlosen in den Lagern,
auch wenn die Behörden den Handlungsbedarf erkannten. „Nicht zu über-
sehen sind die Müllablageplätze am Rande des Lagers. Ihre Folgen sind ein
permanenter unangenehmer Geruch, der
sich bei ungünstigen Winden zu
grässlichem Gestank steigert. [...] Haupt-
sächlich aber müssen die Ratten erwähnt
werden [...] Das ganze Lager besitzt für
ca. 130 Personen sieben Toiletten. [...]
Die Gullys fassen die Wassermengen
nicht, die sich nach Regenfällen einstel-
len. Es kommt zum Überlaufen und zur
völligen Verschlammung des ganzen Ge-
ländes“, schreibt noch im Oktober 1970
eine Leserin an das Flensburger Tage-
blatt, nachdem sie das Friesenlager be-
sucht hatte (FT, 2.10. 1970). Ein Kieler
Diplompsychologe schreibt nach dem
Besuch eines Lagers: „Man muss be-
fürchten, dass im Bewusstsein der in
dieser Stadt für sozial Schwache Verant- Barackenunterkunft ca. 1975
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wortlichen Armut immer noch als persönliche Schwäche, als charakterliche
Minderwertigkeit, zumindest als persönliches Risiko angesehen und die Ver-
antwortung der Gesellschaft entsprechend übersehen wird. [...] Die Existenz
und Qualität dieser Lager [...] machen Bürgersinn und Mitmenschlichkeit
dieser Stadt messbar.“ Er befürchtet, dass in Flensburg Obdachlosigkeit als
ein „unabänderliches Faktum“ gesehen werde, schließlich würden die Lager
mehr und mehr abgeschlossenen Ghettos gleichen, die der gutbetuchte Flens-
burger bei seinem Sonntagsspaziergang nicht sehen müsste (FT, 24.09.1970).

Das Sozialamt wird zuständig für die Obdachlosen
Doch langsam wird der Wandel im Umgang mit der Obdachlosigkeit spürbar.
Eine Untersuchung wird eingeleitet um die „Merkmale obdachloser Famili-
en“ zusammen zu stellen und die Einzelfälle differenzierter beurteilen zu
können. Die Ergebnisse sind traurige Lebensgeschichten voller Hoffnungslo-
sigkeit. Über 25 Seiten zieht sich der Bericht hin. Meist dauert die Obdachlo-
sigkeit der Lagerbewohner schon Jahre an, liegt teilweise bei bis zu 15 Jah-
ren. Einige der Kinder in den Obdachlosenunterkünften haben ihr ganzes
Leben dort verbracht.
Die Analyse wird genutzt um individuelle Konzepte zur Resozialisierung der
einzelnen Obdachlosen zu entwerfen. In weiteren Studien werden die Grün-
de für die Obdachlosigkeit herausgearbeitet: In gut der Hälfte der Fälle ver-
loren die Menschen aufgrund von Mietschulden ihre Wohnungen. 36 Pro-
zent aller Flensburger Obdachlosen mussten die Wohnungen wegen Ab-
bruch oder Unbewohnbarkeit verlassen. In nur sieben Prozent der Fälle war
der Grund für den Wohnungsverlust Hausfriedensbruch oder Belästigung.

Am 11. November 1970 schließlich beschließt der Magistrat: „Die Zustän-
digkeit für das Obdachlosenwesen (Betreuung der Obdachlosen und Verwal-
tung der Unterkünfte) wird auf das Sozialamt übertragen. Das Ordnungsamt
bleibt weiterhin zuständig für die Einweisung der Obdachlosen.“ Die zustän-
dige Stelle beim Sozialamt bekommt den Namen „Arbeitsgruppe 4008 -
Obdachlosenhilfe“. Ein weiterer Magistratsbeschluss zwei Wochen später führt
zur Aufstockung des Sonderausschusses auf 13 Mitglieder. Ein Fonds zur
Rückgliederung von Obdachlosen, von zunächst 5 000 später 10 000 DM,
über den der Sonderausschuss verfügt, wird eingerichtet. Zusätzlich soll der
soziale Wohnungsbau gefördert werden, so dass vor allem kinderreichen Fa-
milien eine Wohnung gestellt werden kann.
Die Verlagerung der Zuständigkeit für die Obdachlosen auf das Sozialamt
bezieht sich vor allem auf die Verwaltung. Mit der Neuerung liegen die
Unterkunftsverwaltung und die so wichtige persönliche Betreuung in einer
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Hand. Doch nach Einschätzung von Ratsherr Grabowski (SPD) ist der Beschluss
viel mehr als das: „Das ist mehr als eine interne Verwaltungsmaßnahme“,
sagt er im Plenum der Magistratsitzung, „denn Obdachlose sind keine Polizei-
angelegenheit, sondern Fälle für das Sozialamt.“ (FT 27.11.1970)
Auch die Bundesregierung reagiert schließlich auf den Notstand. Bundes-
wohnungsbauminister Lauritzen kündigt Mitte Dezember 1970 eine Sonder-
aktion an, mit der Ersatzwohnungen für die Menschen in den letzten Lagern
in Schleswig-Holstein geschaffen werden sollen (FT 15.12.1970).
Im November 1970 erscheint der erste Tätigkeitsbericht der „Arbeitsgruppe
4008“. In 168 Unterkünften leben noch 152 Familien. Insgesamt sind 616
Personen untergebracht, davon 369 Kinder. Anfang 1971 sind die Aufgaben
der Arbeitsgruppe 4008 bereits klar umrissen: Verwaltung der Obdachlosen-
unterkünfte, Betreuung der Obdachlosen in den Wohnlagern, Maßnahmen-
entwicklung zur Resozialisierung der Obdachlosen und zur Vermeidung von
Obdachlosigkeit überhaupt. Oberste Priorität hat weiterhin die Vernetzung
all jener Stellen, die mit Obdachlosen zu tun haben. Zwei Mitarbeiter des
Ordnungsamts arbeiten fortan in der „Arbeitsgruppe 4008“. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung „Familienhilfe“des Sozialamtes ist geplant.
Alle Räumungsklagen werden vom Amtsgericht an die Arbeitsgruppe weiter-
geleitet, so dass diese von allen drohenden Fällen von Obdachlosigkeit er-
fährt. Zudem werden Listen mit allen Fällen von Mietrückständen erstellt
und die ergriffenen Maßnahmen genau beschrieben. Jeden Monat wird ein
Tätigkeitsbericht verfasst.

Aber auch wenn keiner der verantwortlichen Politiker die Existenz von
Obdachlosenlagern für endgültig beendet zu erklären wagt, gewinnt das
Ziel, das Entstehen von Obdachlosigkeit möglichst zu verhindern, an Bedeu-
tung. So richtet Ratsherr Grabowski als Vorsitzender des Sonderausschusses
zur Rückgliederung von Obdachlosen in die Gesellschaft am 30. Dezember
1970 ein Schreiben an die Wohnungseigentümer und bittet sie zu einem
Treffen: „Eine wirkungsvolle Behandlung des Problems, insbesondere die
entscheidende Frage, Obdachlosigkeit künftig in allen vertretbaren Fällen zu
vermeiden, setzt voraus, dass eine gute Zusammenarbeit mit den Wohnungs-
besitzern erfolgt.“
Auch Stadtrat Lingk wendet sich in persönlichen Schreiben an die Woh-
nungsbau Flensburg, etwa im Falle der Familie H. am 7. Januar 1971: „Im
Rahmen der Obdachlosenbetreuung hat sich die sechsköpfige Familie H. [...]
als resozialisierungsfähig erwiesen. [...] Dem Vernehmen nach steht aus dem
Bestand der Wohnungsbau Flensburg GmbH eine Dreizimmerwohnung mit
Nebenräumen [...] zur Vergabe an. [...] Die Wohnung wäre hinsichtlich der
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Größe und Miethöhe für die Familie H. sehr geeignet. Herr H. befindet sich
bei der Firma B. in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis und im Rahmen
der Obdachlosenbetreuung würden wir auch nachgehend bemüht sein dafür
zu sorgen, dass Herr H. allen Verbindlichkeiten gegenüber der Wohnungs-
bau Flensburg nachkommt. Wir bitten dringend darum, dem Bemühen der
Familie H., wieder in die Wohngemeinschaft der Flensburger Bürger einge-
gliedert zu werden, Rechnung zu tragen und ihr die oben genannte Woh-
nung zuzuweisen.“ Bereits einen Monat später teilt Stadtrat Lingk dem
Magistrat mit, „dass schon die ersten Erfolge zu verzeichnen gewesen sei-
en.“
Auch die Obdachlosen selber engagieren sich. Ende des Jahres 1970 wird im
Rahmen einer Bürgerinitiative der „Arbeitskreis Obdachlosigkeit“ gegründet,
zu dessen Kern von 20 Mitarbeitern auch Lagerbewohner und ehemalige
Obdachlose zählen. Ziel des Arbeitskreises ist die endgültige Auflösung aller
Flensburger Obdachlosenlager. Der Arbeitskreis untersucht zunächst die Le-
bensbedingungen in den Lagern und hilft bei der Wohnungssuche. Vor al-
lem aber geht es dem Arbeitskreis um „Hilfe zur Selbsthilfe“. Er organisiert
Versammlungen der Lagerbewohner. So kann im Obdachlosenlager in der
Schulstraße mit Hilfe des Arbeitskreises eine Spielstube für die Kinder im
Lager eingerichtet werden. Die Spielstube wird von den Obdachlosen selbst
geleitet, bis die Stadt eine Kindergärtnerin stellt. „Dass ein Großteil der Lager-
kinder zu künftigen Lagerinsassen heranwächst, ist bei den Wohn- und
Umwelteinflüssen, nicht verwunderlich“, sagt ein Mitglied des Arbeitskreises
gegenüber dem Flensburger Tageblatt. Deshalb hätten die Lagerbewohner
sich für die Einrichtung der Spielstuben entschieden (FT, 3.12.1970). Im
April 1971 erreicht der Arbeitskreis, dass die Lagerbewohner bei einer Podi-
umsdiskussion mit den Politikern in der Stadtbücherei diskutieren und ihre
Interessen deutlich machen können.

Die Lösung des „Obdachlosenproblems“
Das Konzept der Flensburger Obdachlosenhilfe scheint aufzugehen. Die
Südschleswigsche Heimatzeitung titelt am 20. November 1971: „Stadtrat
Erwin Lingk: Wir schaffen die Obdachlosigkeit ab“. Die Bilanz nach knapp
einem Jahr gezielter Obdachlosenhilfe: „In diesem Jahr wurde die Zahl ob-
dachloser Familien in Flensburg um 25, die der Personen um 26 Prozent
gesenkt. Noch 144 Familien sind hier obdachlos mit 466 Personen. [...] Al-
lein 94 Kinder sind unter den 162 inzwischen wieder Eingegliederten.“ (SH
20.11.1971). Das Flensburger Tageblatt wagt gar die Prognose: „In Flens-
burg zeichnet sich eine weitgehende Lösung des Obdachlosenproblems ab.“
Stadtrat Lingk verspricht: „Diese Erfolgsquote ist sicherlich einmalig. Aber
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wir werden uns damit nicht zufrieden geben.“ Die Baracken am Mücken-
teich wurden bereits abgerissen, ebenso eine weitere in der Marienallee. In
den folgenden Jahren sollen mit Landesmitteln 45 von den dringend benö-
tigten Großwohnungen für kinderreiche Familien gebaut werden. Doch noch
immer herrschen Zweifel: „Es werde allerdings nicht möglich sein, die Ob-
dachlosigkeit völlig zu beheben. Einzelne Fälle werde es auch weiterhin ge-
ben“, schreibt das Flensburger Tageblatt. Erwin Lingk verspricht: „Aber diese
Menschen werden dann so untergebracht sein, dass von Baracken nicht mehr
die Rede sein kann“ (FT 20.11.1971).

Das Erfolgskonzept der Flensburger Obdachlosenhilfe setzt sich in den kom-
menden Jahren fort. Im März 1972 wird mit dem Abriss des Friesenlagers
begonnen (FT 2.03.1972), weitere Barackenlager folgen, die Obdachlosen-
zahlen sinken stetig. Vor allem gibt es ein fortwährendes Bemühen, die Vor-
urteile gegenüber Obdachlosen abzubauen. Einer der ersten Schritte ist, die
diskriminierenden Lagerbezeichnungen durch die Namen der Straßen, in denen
die Lager liegen, zu ersetzen. Zudem haben Untersuchungen des Deutschen
Städtetags ergeben, dass entgegen der weit verbreiteten Meinung, Obdach-
lose seien kriminell und asozial, mehr als die Hälfte aller Obdachlosen ihre
Situation nicht selbst verschuldet hätten. Doch die Vorurteile sind immer
wieder Hindernis, wenn es darum geht die Obdachlosen in die Gesellschaft
einzugliedern. Die Südschleswigsche Heimatzeitung berichtet 1972 über die
noch immer in den Lagern verbleibenden Menschen, den „harten Kern“: „Bis
jetzt besteht in der Öffentlichkeit noch das Bild des sozial fehlangepassten
Außenseiters. [...] Vorurteile und Wohnungsmangel sorgten für Verweildauern
von 10 und mehr Jahren in den ‚vorübergehenden Unterkünften’. [...]“ Die
Befürchtung liegt nahe: „Solange die Bevölkerung nicht gewillt ist, sog. ‚Aso-
ziale’ als vollwertige Bürger anzuerkennen und ihnen zu helfen, solange
Wohnvermieter [...] notleidende kinderreiche Familien, obdachlos oder nicht,
aus ihrem Angebot ausklammern, solange wird in Flensburg die Obdachlo-
sigkeit ein Problem bleiben.“ (SH, 13.03.1972)
Doch die angebrachte Skepsis bewahrheitet sich nicht. Ein Jahr später, am
24. Mai 1973 beschließt der Magistrat, den 1970 gegründeten
Sonderausschuss für Obdachlosenhilfe aufzulösen, weil er nicht mehr ge-
braucht werde. Die Aufgaben gehen auf den Sozialausschuss über. Die
Obdachlosenzahlen liegen mittlerweile bei 209 Personen. Dieser „harte Kern“
könne künftig in den drei Obdachlosenunterkünften Osterallee 169-187,
Eckernförder Landstraße 67-69 und Wilhelminental 37/38 leben, lautet die
Begründung. Mit einer Quote von 0,22 Prozent sei die Zahl der Obdachlosen
so niedrig, „wie sie von keiner anderen Stadt vergleichbarer Größe aufzuwei-
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sen ist“. Die Zuständigkeit des Sozialausschusses für diese letzten Obdachlo-
sen sei vor allem aus einem Grund gegeben: „[...] bei den letzten Bewohnern
der Unterkünfte [wird] in besonderem Maße die sozialpädagogische sowie
therapeutische Arbeit im Vordergrund stehen.“

Am 31. Dezember 1974 schreibt Stadtrat Erwin Lingk seinen „Schlussbericht
über die Obdachlosenarbeit in Flensburg“. 59 Personen sind zu diesem Zeit-
punkt noch obdachlos, darunter 28 Kinder. Seit 1970 bedeutet dies einen
Rückgang von fast 91 Prozent. Die verbleibenden Fälle, so Lingk, seien im
Rahmen von Einzelmaßnahmen zu lösen. Sein Ziel, auf 1 000 Flensburger
nicht mehr als einen Obdachlosen zu zählen, ist erreicht. Ab 1975 wird nur
noch ein städtischer Angestellter ausschließlich mit der Obdachlosenarbeit
betraut sein.
Der Schlussbericht gibt zudem Aufschluss über die Wirksamkeit der einzel-
nen Maßnahmen, die ergriffen wurden. In 1 288 Fällen griff die Obdachlosen-
hilfe vorbeugend ein, so dass die Menschen ihre Wohnung gar nicht erst
verloren, weil die Schwierigkeiten rechtzeitig geklärt werden konnten. Pro
Person kostete die Stadt die Vermeidung von Obdachlosigkeit 25 DM, rech-
net Stadtrat Lingk vor. Die Wiedereingliederung mit Kosten von 144 DM pro
Person oder gar die Aufwendungen für die Obdachlosen in den Unterkünf-
ten mit knapp 800 DM, argumentiert er, seien wesentlich kostspieliger, und
sein Konzept der „rechtzeitigen und weitreichenden Hilfe“ allein in finanzi-
eller Hinsicht weiterhin zu verfolgen. „Die Beseitigung des Obdachlosen-
problems in der Stadt Flensburg“, schreibt Lingk, „ist erfolgreich abgeschlos-
sen.“
Drei Jahre später übernimmt Lingks Nachfolger Klaus Bartnitzke den
Schlussbericht von Lingk, ergänzt um die aktuellen Statistiken. „Flensburg
hat das Obdachlosenproblem gelöst“, betont er erneut. Am 31.12. 1977 sind
nur noch fünf Menschen in Flensburg obdachlos. Unter ihnen ist keiner der
mehr als 600 Obdachlosen von 1970.
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Das moderne FDas moderne FDas moderne FDas moderne FDas moderne Fachstellenkonzept der 90er Jahreachstellenkonzept der 90er Jahreachstellenkonzept der 90er Jahreachstellenkonzept der 90er Jahreachstellenkonzept der 90er Jahre
Sozialarbeit zwischen Migration und ArbeitslosigkeitSozialarbeit zwischen Migration und ArbeitslosigkeitSozialarbeit zwischen Migration und ArbeitslosigkeitSozialarbeit zwischen Migration und ArbeitslosigkeitSozialarbeit zwischen Migration und Arbeitslosigkeit

Die GISS-Studie von 1992
In den 1980er Jahren nimmt die Wohnungslosigkeit in ganz Schleswig-Hol-
stein erneut zu. Nicht nur die großen Städte, auch die kleineren Kommunen
sind betroffen. Spätaussiedler, Asylbewerber und seit 1989 auch die Mauer-
öffnung lösen große Zuzugswellen nach Westdeutschland aus. Am 18. De-
zember 1992 fordert der Schleswig-Holsteinische Landtag deswegen die Lan-
desregierung auf, die problematische Situation von Wohnungslosen in Schles-
wig-Holstein genauer zu untersuchen. Den Auftrag übernimmt die „Gesell-
schaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V.“ (GISS). Ein-
einhalb Jahre später liegt der Untersuchungsbericht vor. Titel: „Wohnungsnot-
fälle in Schleswig-Holstein – im Spannungsfeld zwischen Sozial-, Ordnungs-
und Wohnungspolitik“.
Eine interministerielle Arbeitsgruppe unter der Leitung der Sozialministerin
erarbeitet auf dieser Grundlage Empfehlungen, wie die Ergebnisse der GISS-
Studie für eine Lösung der Wohnungslosenproblematik verwendet werden
können.
Erste Voraussetzung dafür ist eine Erweiterung der Definition für „Obdach-
losigkeit“: „Die Diskussion zum Problemkreis [...] Obdachlosigkeit ist immer
noch stark von dem Bild derjenigen Wohnungslosen geprägt, die auf öffent-
lichen Plätzen oder in Obdachlosenunterkünften leben.[...] [Aber es] sind
auch diejenigen zu berücksichtigen, denen der Verlust ihrer Wohnung un-
mittelbar droht, sowie Haushalte, die in unakzeptablen Wohnverhältnissen
[...] leben.“  Und das sind viele. „Das Risiko, aus dem normalen Wohnungs-
markt heraus zu fallen, ist größer geworden“, heißt es in der Studie. Gründe
für die Probleme sind unter anderem fehlende kostengünstige Wohnungen
und, ist man erst einmal obdachlos, Vorurteile und soziale Barrieren, die den
Wohnungslosen die Aussicht auf eine neue Wohnung verbauen.
Eine Lösung sieht die GISS-Studie in der Einrichtung von so genannten
„Integrierten Fachstellen“. Bisher waren die Zuständigkeitsbereiche und Hilfe-
möglichkeiten auf viele verschiedene Anlaufstellen bei den Behörden ver-
teilt: Sozialamt, Jugendamt, Arbeitsamt, Ordnungsamt und auch das Bau-
amt, außerdem waren verschiedene freie Organisationen und Einrichtungen
waren mit Obdachlosen und von Wohnungslosigkeit Bedrohten beschäftigt.
Integrierte Fachstellen hingegen, so die GISS-Studie, könnten „problem-
adäquat, zeitnah, effektiv und situationsgerecht genutzt werden“, denn dort
könnten „alle Hilfemöglichkeiten zusammengefasst“ werden. Diese Fach-
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stellen wären außerdem mit „abschließenden Entscheidungskompetenzen“
ausgestattet und würden die „Gesamtverantwortung tragen“. Kurz: Sozial-
und Wohnungspolitik sollen nach Ansicht der GISS künftig an einer Stelle
gebündelt sein.

Als Reaktion auf die Ergebnisse der GISS-Studie wird ein landesweiter Prozess
in Gang gesetzt. Die Lage ist mittlerweile dringend: 1995 sind mehr als
800 000 Menschen in ganz Deutschland wohnungs- und obdachlos. In Flens-
burg beauftragt die Ratsversammlung am 18. Mai 1995 die Verwaltung, ein
Konzept für eine Integrierte Fachstelle für Flensburg zu entwerfen. Eine
Statistik zum derzeitigen Umgang mit der Obdachlosenproblematik wird er-
stellt: Im Jahr 1994 gab es 462 Mitteilungen über Mietschulden, insgesamt
wurden 138 Zwangsräumungen durchgeführt. Im April 1995 wohnen vier
Familien mit zusammen 15 Kindern in den Notunterkünften in der Kelmstraße.
Schon die GISS-Studie untersuchte die Flensburger Obdachlosenzahlen. Da-
bei stieß sie auch darauf, dass die tatsächliche Zahl der Menschen ohne
Wohnung wesentlich höher liegen könnte: Für das Jahr 1992 mussten, nach
Schätzungen der Diakonie, gar 500 wohnungslose Menschen in Flensburg
gezählt werden. Zuständig für die Beratung, Betreuung und Hilfestellung
war in Flensburg bisher im Bereich des Sozialamtes der Bezirkssozialdienst,
die Leistungsabteilung und die Arbeitsgruppe Obdachlosigkeit und in eini-
gen Bereichen das Bauamt.
Die Konzeptionalisierung der Fachstelle soll sich noch über das gesamte Jahr
1995 hinziehen. Vor- und Nachteile werden abgewogen – unter anderem
fürchtet man „das Ohr im Bezirk“ zu verlieren, weil die wenigen Mitarbeiter
einer Integrierten Fachstelle auf das gesamte Stadtgebiet verteilt sein wer-
den oder dass die Betreuung zu gesondert ist und die Gesamtproblematik
verkannt wird – zahlreiche Verhandlungen werden geführt, Personalbedarf
geltend gemacht und Kosten berechnet, außerdem Stufen erarbeitet, in de-
nen das Konzept sinnvoll umgesetzt werden kann.
Das Konzept, das am Ende dieser Verhandlungen steht, ist Ergebnis einer
„zäh ausgehandelten Dezernentenrunde“, wie Sozialdezernent Hans Leppin
dem Flensburger Tageblatt im März 1996 mitteilt. Die Arbeit der Fachstelle
beginnt unterbesetzt. Im Rahmen von drei Stufen soll sie nach und nach um
zwei weitere Kräfte aufgestockt werden. „Zähneknirschend“ habe Leppin
sich darauf eingelassen, „eine Verbeugung vor dem Kämmerer“ habe er mit
dem jetzigen Konzept gemacht. Als die CDU zunächst dennoch für einen
noch Kosten sparenderen Vorschlag plädierte, ist Leppin fassungslos. Seiner
Ansicht nach könnten Maßnahmen gegen die soziale Verelendung nicht mit
dem Rotstift geschrieben werden (FT, 21.03.1996). Die CDU lenkt schließlich
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ein. „Ja zur Fachstelle für Obdachlose“ titelt das Flensburger Tageblatt (FT,
1.05.1996). Am 30. April beschließt der Magistrat Leppins Modell für eine
Integrierte Fachstelle umzusetzen.

Die Arbeit der Fachstelle für Wohnungslose in Flensburg
Am 1. Juli 1996 nimmt die Fachstelle für Wohnungslose ihre Arbeit auf. Von
Beginn an haben die Mitarbeiter der Fachstelle alle Hände voll zu tun. 1996
gibt es rund 1 000 Fälle zu bearbeiten, noch fehlen die zwei Planstellen für
die sozialpädagogische Arbeit. Die Folge ist, dass Prioritäten bei der Arbeit
gesetzt werden müssen. Für Hausbesuche bleibt oft zu wenig Zeit. Viele
Menschen melden sich selbst erst sehr spät, bevor sie die Fachstelle aufsu-
chen. Dann sind die Schulden häufig bereits sehr hoch und die Mietschulden
können nur in wenigen Fällen von der Stadt übernommen werden. Dann
muss eine neue Wohnung besorgt werden. Das kostet.
Dennoch zeichnen sich erste Erfolge ab. Bereits in den ersten Monaten kön-
nen durch die Arbeit der Fachstelle für Wohnungslose über 200 000 Euro
eingespart werden. Durch das direkte Verhandeln mit den Vermietern wur-
den beispielsweise Darlehenszahlungen erst gar nicht nötig. Die Zahl der
Zwangsräumungen kann schon 1997 um fast 40 Prozent verringert werden.
Von 220 Räumungsklagen, werden nur 50 durchgeführt. Im Vorjahr waren
es noch 84.
Ein Teil dieser Einsparsumme wird dafür verwendet, die Frauenberatungsstelle
„Die Treppe“, die auf Initiative der SPD-Fraktion eingerichtet werden soll, in
Flensburg zu etablieren.

Bei der Bearbeitung der Fälle setzen die Mitarbeiter der Fachstelle auf Ei-
genverantwortlichkeit der Klienten und auf Transparenz bei der Hilfe. Sie
arbeiten mit einem so genannten „Hilfeplanverfahren“, bei dem feste Ver-
einbarungen mit den  Klienten getroffen werden, die dann von beiden Sei-
ten wie ein Vertrag unterschrieben werden. Es geht darum, mit den Klienten
gemeinsam Lösungen zu finden. Auch der psychosoziale Hintergrund des
Einzelnen spielt eine entscheidende Rolle.

Die Hilfestellung der Fachstelle erreichte im ersten Jahr 196 Menschen, die
bei Freunden Bekannten oder Verwandten untergekommen waren, in Not-
unterkünften lebten oder die „Platte machten“. „Platte machen“, das be-
deutet trotz bestehender Hilfeangebote auf der Straße leben und an Orten
wie dem Hallenbad, der Post, in Parks oder Hauseingängen schlafen. In 520
weiteren Fällen, mit denen die Fachstelle konfrontiert war, hatten die Men-
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schen zwar noch eine eigene Wohnung, waren aber durch Mietrückstände,
Räumungsklagen oder unbewohnbar gewordene Wohnungen von
Wohnungslosigkeit bedroht. Dennoch kann berichtet werden, dass: „der Stand
der tatsächlich ‚offiziell’ wohnungslosen Personen in Flensburg 1997 auf
den niedrigsten seit Jahren verringert werden konnte. „Was niemand so schnell
erwartet hatte, ist eingetreten.“ Es gab keine obdachlose Familie in Flens-
burg.
Niemand war also tatsächlich obdachlos. Zumindest den offiziellen Zahlen
nach. Doch es gibt ein Phänomen, das die Mitarbeiter der Fachstelle als
„verdeckte Wohnungslosigkeit“ kennen: „Die Fachstelle für Wohnungslose
ist Teil einer ‚Behörde’ und somit eine offizielle Stelle, die von vielen Perso-
nen nicht unbedingt und immer in Anspruch genommen wird.“ Menschen,
die nichts mit einer Behörde zu tun haben wollen, sind für die Fachstelle
nicht erreichbar. 1997 waren es 51 und auch in den Folgejahren gab es
immer Menschen, die den behördlichen Weg nicht gehen wollen. Einigen
von ihnen kann die Fachstelle für Wohnungslose zumindest nach der Zwangs-
räumung helfen, andere finden allein oder mit Hilfe des Tagestreffs oder der
Frauenberatungsstelle „Die Treppe“ etwas Neues. So wie die 40-jährige Ulri-
ke S., über deren Leben auf der Straße ein Artikel im Flensburger Tageblatt
berichtet: „Ein Schlafplatz war schnell gefunden. Eine öffentliche Toilette,
die nachts nicht abgeschlossen wurde. ‚Das war das kleinste Problem.’ Aber
wovon leben? Stehlen kam nicht in Frage. Also begann sie, Pfandflaschen zu
sammeln. Das brachte rund 20 Mark in der Woche. Sie lebte von Schwarz-
brot und Marmelade. Und morgens ging sie im Hallenbad duschen. ‚Ich
wollte unter keinen Umständen auffallen.’ Ihre größte Angst war, von Be-
kannten als obdachlos erkannt oder gar aus einem Kaufhaus geworfen zu
werden. ‚Wo hätte ich dann bei Regen bleiben sollen?’ Die Sonntage ver-
brachte sie in der Kirche, sonst las sie viel in der Stadtbücherei.“ (FT,
29.11.2003). Ulrike S. wendet sich schließlich an die Mitarbeiterinnen der
„Treppe“, die ihr helfen, eine Wohnung zu finden.
Prozentual gesehen erreichte die Hilfe der Fachstelle dennoch rund 98 Pro-
zent aller Flensburger, die sich in Wohnungsnot befinden. In manchen an-
deren Jahren sind es fast 100 Prozent.

Bereits im Oktober 1996 können die Übergangswohnungen in der Kelmstraße
aufgelöst werden. Zu diesem Zeitpunkt leben noch 14 Menschen und eine
siebenköpfige Familie dort.
Die Fachstelle hilft intensiv bei der Wohnungssuche. Für die Zukunft werden
im Schwarzen Weg Wohnungen als Übergangswohnungen angemietet. Die
Unterkunft „Haus III“ in der Kelmstraße 25, wird geschlossen. Auch hier hilft
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die Fachstelle, neue Wohnungen zu finden. Schon allein aus wirtschaftli-
chen Erwägungen heraus zeigt sich später, dass die Aufgabe dieser Notun-
terkünfte richtig und sinnvoll war, weil der Zuschussbedarf weiter wuchs.
Die Zahl der jährlichen Übernachtungen in den Notunterkünften variiert je-
des Jahr. Mal ist der Sommer schlecht und es gibt weniger Durchreisende,
mal wird Flensburgs Wohnangebot knapper und mehr Menschen brauchen
einen vorübergehenden Schlafplatz. Noch 1997 betrachten die Mitarbeiter
der Fachstelle die Notunterkünfte mit Sorge: „Die Unterbringung von Men-
schen in Notunterkünften [...] potenziert erfahrungsgemäß Nachfolgeprobleme
wie Schaffung oder Verstärkung eines Sucht- oder Alkoholproblems, psychi-
scher Erkrankungen, Verwahrlosung, Aggressivität oder Hoffnungslosigkeit.
[...] Die Präventionsarbeit ist eine besonders schwierige, arbeitsintensive und
belastende Tätigkeit [...].“ Doch schon 1998 können alle Menschen aus Not-
unterkünften in eigene Wohnungen vermittelt oder in Einrichtungen unter-
gebracht werden und damit ein „menschenwürdiges Leben führen“.
Das bedeutete das Ende der Langzeitobdachlosigkeit in Flensburg.
Ein weiteres Ziel besteht jetzt darin, dass niemand länger als ein halbes Jahr
in einer Notunterkunft verbringen soll. Im Wilhelminental und im Schwar-
zen Weg werden sozialpädagogische Beratungsmöglichkeiten eingerichtet.
1999 werden die angemieteten Räume im Schwarzen Weg schließlich an die
Flensburger Wohnungsbau zurückgegeben. Zwei ehemals Obdachlose, die
dort zu diesem Zeitpunkt noch leben, werden als Mieter übernommen, die
Gebäude später abgerissen.
Bis Mai 1999 saniert die Flensburger Wohnungsbau das Wilhelminental.
Dadurch beginnt ein neuer Abschnitt in der Unterbringung obdachloser
Menschen in Flensburg. Der Barackencharakter ist mit der Sanierung ver-
schwunden und ein menschenwürdiges Leben auch in der Unterkunft ist
möglich.
Das sanierte Wilhelminental ist vor allem im Winter für viele eine Rettung.
„Niemand muss draußen übernachten“, sagt Gert Koll im Dezember 2001
gegenüber dem Flensborg Avis, der sich angesichts der Kälte fragt, wie es
den Obdachlosen wohl gehen mag. Im Wilhelminental trifft der Reporter auf
Klaus B., einen ehemaligen Seemann, 46 Jahre alt, zuckerkrank. Er verlor
nach einer Zwangsräumung seine Wohnung. Jetzt ist er einer derjenigen, die
für eine gewisse Zeit ihren festen Wohnsitz im Wilhelminental haben. „Man
hat es hier nicht schlecht“, sagt er (FA, 3.12.2001).
Zunächst gibt es bei der Heilsarmee noch eine spezielle Übernachtungsstelle
für wohnungslose Frauen. Aber Ende Mai 2001 gibt man die Arbeit aus
organisatorischen Gründen dort auf. Übergangsweise organisiert die Fach-
stelle für Wohnungslose Hotelübernachtungen. Schließlich werden im
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Wilhelminental abgetrennte Räume für Frauen zur Verfügung gestellt. Die
Beleuchtung auf dem Gelände wird ausgebaut, so dass Frauen auch im Dun-
keln sicher in der Notunterkunft ankommen. Außerdem wird ein Notruf-
telefon eingerichtet.

Der Flensburger Wohnungsmarkt ist zu Beginn der Arbeit der Fachstelle ent-
spannt. Die Bevölkerungszahlen in Flensburg gehen zurück, gleichzeitig
werden neue Wohnungen geschaffen. Dennoch besteht Anlass zur Sorge:
Viele leer stehende Wohnungen liegen in den ohnehin als Brennpunkte be-
kannten Gegenden Flensburgs, eine Entwicklung, die in der Fachstelle mit
Besorgnis gesehen wird. Deshalb wendet sich die Fachstelle an die Woh-
nungsbaugesellschaften und problematisiert an einem „runden Tisch“ die
Situation, setzt auf Zusammenarbeit.
Vor allem aber besteht ein Mangel an großen, kostengünstigen Wohnungen
für Familien. Und es sind gerade die Familien, die der Fachstelle Sorgen
machen. Sie sind die Gruppe, die von Armut als erstes getroffen werden. Die
Zahl der Fälle, in denen es um Familien mit Kindern geht, hat 1997 um mehr
als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Diese Entwicklung
setzt sich in den kommenden Jahren fort. „Einkommensschwache Familien
haben ganz erhebliche Probleme, neuen Wohnraum zu finden, insbesondere
dann, wenn Mietprobleme aufgetreten sind“, so der Jahresbericht von 2001,
einem Jahr, in dem 310 Kinder von Obdachlosigkeit bedroht sind. Das Pro-
blem liegt nicht zuletzt in der Wohnungsbaupolitik: „Der Trend bei den
Neubauten bezieht sich in erster Linie auf Einfamilienhäuser und Wohnungs-
größen von bis zu drei Zimmern. Sozialhilferechtlich bezahlbarer Wohnraum
von vier bis sechs Zimmern ist dagegen kaum zu bekommen.“
1998 legt eine Studie der Ruhr Universität in Bochum offen, welche Perso-
nen am stärksten von Obdachlosigkeit betroffen sind und bestätigt die Er-
fahrungen in Flensburg: kinderreiche deutsche und ausländische Familien,
Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende, Menschen mit
psychosozialen Problemen. 2004 sind in Flensburg sogar 75 Prozent aller
Hilfebedürftigen Empfänger von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe.
Am häufigsten von Wohnungslosigkeit betroffen sind in Flensburg allein
stehende Männer, oft auch allein erziehende Mütter mit ihren Kindern. Viele
Betroffene sind alkoholabhängig oder drogensüchtig und haben psychische
Erkrankungen. Nur wenige gehen einer regelmäßigen Arbeit nach. Die Ar-
beitslosigkeit in Flensburg ist hoch und entwickelt sich zu einem der Haupt-
gründe dafür, dass Menschen ihre Miete nicht mehr zahlen können.

61 Menschen, denen 1998 geholfen wurde, waren „Rückfällige“, „Wiederho-
lungsfälle“. „Gerade in diesen Fällen wird die sozialpädagogische Arbeit be-
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sonders schwierig“, schreibt Gert Koll. Diese Menschen müssen zwar nicht
mehr auf der Straße leben, ihre persönlichen Probleme sind aber erhalten
geblieben. Viele sind süchtig, werden nach Entzug immer wieder rückfällig.
Die Fachstelle steht ständig vor dem Dilemma: Werden die Mietschulden
übernommen um ein Obdachlos-Werden zu verhindern, wird eine Lebens-
system aufrecht erhalten, dass immer wieder zu den gleichen Problemen
führt? Ein Teufelskreis.
Im September 1998 machen Obdachlose selbst in einer Demonstration auf
ähnliche Probleme aufmerksam. Vor allem berichten sie von Diskriminierung
und Vorurteilen. Das Flensburger Tageblatt schreibt: „Arbeitslose Flensbur-
ger, die zugleich obdachlos sind, haben sich gestern Abend zu einer unge-
wöhnlichen Protestaktion auf dem Marienkirchhof zusammengefunden.
Gemeinsam wollen sie demonstrativ unter freiem Himmel übernachten. In-
itiator ist die Selbsthilfegruppe, die das Straßenmagazin Hempels gestaltet.
Mit der Aktion soll darauf hingewiesen werden, dass immer mehr Arbeitslose
in Armut und Obdachlosigkeit geraten. Die Betroffenen leiden nach eigenen
Angaben vor allem unter sozialer Ausgrenzung und Vereinsamung. Drogen
und Alkohol seien oft die Ursache dafür, dass es schwierig ist, sich mit eige-
ner Kraft wieder in die Gesellschaft zu integrieren.“ (FT, 6.09.1998)
Und dennoch: In Flensburg funktioniert das Hilfesystem: In der 1993 ge-
gründeten Tageswohnung des Diakonischen Werkes Flensburg, heute Tages-
treff  TAT,  finden viele dieser Menschen Hilfestellungen und kommen fast
täglich hierher, um im Wege von Unterstützung und Begleitung doch eine
neue Wohnung zu finden. Oft gelingt dies.
Eine neue Problemgruppe zeichnet sich bereits in den ersten Jahren unter
dem Klientel der Fachstelle für Wohnungslose ab: Kinder und Jugendliche.
Gerade weil immer mehr Familien von Wohnungslosigkeit bedroht sind, ist
die Zahl der unter 18-jährigen, mit denen die Fachstelle zu tun hat, hoch.
257 Kinder sind betroffen, ein Jahr später sind es 275. Aber auch die 18 bis
25-jährigen tauchen vermehrt in den Sprechstunden auf. Allein 1997 waren
es 200 Fälle, drei Jahre später sind es 300. „Immer mehr Jugendliche landen
in Flensburg auf der Straße“ titelt im Juni 2001 die Flensborg Avis (FA,
5.07.2001). Damit steht diese Altersgruppe an der Spitze. Die Dunkelziffer
ist kaum abschätzbar. Wahrscheinlich sind es 1997 um die 50 Jugendliche,
die ohne eigene Wohnung in Flensburg leben.
Hier arbeitet die Fachstelle eng mit dem Jugendamt zusammen. Das Ju-
gendamt soll die intensive Beratung und Unterbringung der Kinder und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren übernehmen, die Fachstelle für Wohnungslose
die der jungen Erwachsenen. Unter den Jugendlichen sind viele, die es zu
Hause nicht mehr aushalten. „Häufig gelingt es, die Jugendlichen wieder mit



22

ihren Eltern zusammenzubringen, aber es gibt auch Familien, die so zerrüt-
tet sind, dass wir den Jugendlichen helfen müssen“, sagt Gert Koll dem Flensborg
Avis.

Eine Episode im November 1998 sorgt für überregionales Medieninteresse:
30 russische LKW-Fahrer waren nach Flensburg gekommen, als sie feststell-
ten, dass es keinen Anschlussauftrag für einen Rückweg gab und sie kein
Geld besaßen um auf eigene Faust nach Russland zurückzukehren. Die 30
LKWs saßen fest. Sie standen auf der Flensburger Exe, die Fahrer schliefen
draußen bei eisigen Temperaturen. Das Flensburger Tageblatt berichtete:
„Minsk ist weit, und Flensburg ist kalt“. 12 Tage ist Genadiy Chaban schon
unterwegs. Von Moskau nach Dortmund, von Dortmund nach Hamburg,
von Hamburg nach Flensburg. Und zurück? Weiß ich nicht, sagt Genadiy.
Hoffentlich bald. Seine Heizung ist kaputt. Die ganze Zeit schon. Sicher eine
Kleinigkeit, aber hier in der Flensburger Fremde nehmen Kleinigkeiten Di-
mensionen an. „Ich schraube an dem Ding, seitdem ich unterwegs bin“,
flucht Genadiy. Geholfen hat es nicht. Genadiy ist nicht allein. 30 Kollegen,
die Schrott aus Russland nach Flensburg brachten, versuchen mit ihren 18-
Tonnern möglichst nicht im Wege zu sein. Sie stehen am Langberger Weg
und in der Westerallee, manchmal auch am Hafen. Alexander aus Minsk
steht seit über zwei Wochen und wartet auf das erlösende Fax von Sovtrans.
Doch das Mobilfunk-Faxgerät schweigt. Einfach nach Hause fahren kommt
nicht in Frage. Wer ohne Ladung fährt, ist seinen Job los.“ (FT, 21.11.1998).
Zunächst startete eine große Hilfsaktion, in der die Flensburger spendeten
und die LKW-Fahrer mit Lebensmitteln versorgten. Als die Spenden abebb-
ten, gelang es der Fachstelle für Wohnungslose dafür zu sorgen, dass die
Männer weiterhin warme Mahlzeiten bekamen. Die Firma Redlefsen aus Satrup
spendete die Lebensmittel, die Fachstelle koordinierte die Versorgung. Fast
vier Monate dauerte es, ehe die letzten russischen LKW-Fahrer nach Hause
fahren können.

Die Jahresberichte der Fachstelle
für Wohnungslose werden an vie-
le Einrichtungen und Organisatio-
nen geschickt, die mit Flensburgs
Obdachlosen zu tun haben. Fer-
ner an den Deutschen Städtetag
und an Reiko Shoya, Professorin
für Sozialrecht an den Universitä-
ten Kobe und Osaka in Japan, die
Flensburg für eine Studie über Be-
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kämpfung von Obdachlosigkeit in den USA und europäischen Städten un-
tersucht. Seit den Anfängen der Fachstelle im Jahre 1996 bis heute besuchte
diese Gruppe Flensburg, inzwischen fünf mal, widmet ihr ein ganzes Kapitel in
einem in Japan erschienenen Buch und bescheinigt ihr im Jahre 2002 „große
Erfolge und eine sorgfältige Hilfepraxis“ für wohnungslose Menschen.

Seit 1999 wird die Arbeit  der Fachstelle dadurch erschwert, dass das Amts-
gericht ihnen aus rechtlichen Gründen keine Mitteilungen mehr über gefäll-
te Räumungsurteile zukommen lässt.. Die Fachstelle erfährt jetzt von den
Räumungen nur noch kurz vorher durch die Gerichtsvollzieher und muss
meist „in letzter Minute“ handeln. Oft ist es dann für Verhandlungen schon
zu spät und einige Menschen müssen die Wohnungen verlassen.
Immer noch steigen die Fallzahlen (sie liegen mittlerweile bei 1248 Mittei-
lungen, Klagen und angesetzten Räumungsterminen), die Wiederholungs-
fälle verdoppeln sich. Vor allem steigt 1999 die Zahl derjenigen, die tatsäch-
lich keine eigene Wohnung mehr haben. Darunter sind viele, die aufgrund
von Sucht keine Sozialleistungen mehr bekommen und gänzlich ohne Ein-
kommen leben. „Dieser Personenkreis wächst“, sagt Gert Koll, „verliert häu-
fig seine Wohnung und verschwindet insbesondere in der Drogenszene teil-
weise in der Illegalität. Er ist dann kaum noch erreichbar.“ Der Fachstelle
sind die Hände gebunden. Wenn es kein Einkommen gibt, von dem in Zu-
kunft Mieten gezahlt werden können, ist es fast unmöglich, eine Wohnung
zu besorgen. Die Menschen müssen eingehend beraten werden, damit sie
sich in ihrem Leben wieder zurechtfinden. Doch die Fachstelle ist nach wie
vor unterbesetzt. 402 Fälle kommen 1999 auf eine Planstelle. Eigentlich
sollten es laut ursprünglichem Konzept nur 250 bis 300 sein. Ende 2000
heißt es im Jahresbericht: „Aufgrund der knappen Personalbemessung wird
die Arbeit unter scharfer Prioritätensetzung – auf das notwendige Maß be-
schränkt – geleistet.“
Im Jahr 2001 wird die Fachstelle für Wohnungslose mit der Schuldnerberatung
der Stadt zusammengelegt und heißt seitdem „Fachstelle für Wohnhilfen
und Schuldnerberatung“. Es ist der bisher größte Umbruch in der Organisa-
tion der Fachstelle. Zwei fachkompetente Berater kommen zum Team der
Fachstelle hinzu und kümmern sich um das klassische Thema Ver- und Über-
schuldung, das in der Fachstellenarbeit immer wieder aufgetaucht war. Mit
der Spezialberatung kann ab jetzt „fachlich fundierter und punktgenauer
auf Problemlagen der Klienten“ reagiert werden. Zum Anfang des Jahres
2005 erfolgt die Anerkennung durch das Land Schleswig-Holstein. Seitdem
ist es möglich, im Rahmen des Privatinsolvenzrechts zu beraten und dafür
eine Teil-Refinanzierung von Personalkosten durch das Land zu erhalten.
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2001 sinkt erstmals die Zahl der Fälle, die die Fachstelle für Wohnungslose
bearbeiten muss. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist entspannter. Oft
finden zwar Zwangsräumungen statt. Doch die Gerichtsvollzieher finden in
vielen Fällen nur leer stehende oder vermüllte Wohnungen vor, aus denen
die Menschen schon ausgezogen sind, weil sie auf eigene Faust etwas Neues
gefunden haben.

Fast sieben Jahre nachdem die Fachstelle für Wohnungslose ihre Arbeit auf-
genommen hat, zeigt sich: Die praktizierte Sozialarbeit schon vor Räumungs-
klagen zeigt große Erfolge. Auch im Vergleich mit anderen Städten in Schles-
wig-Holstein. Die  Kosten, die für Obdachlose aufgewandt werden, sind in
Flensburg niedrig. Bei gleichem Kostenaufwand pro Einwohner wie z. B. in
Kiel, wären rund 280 000 Euro allein im Jahre 2001 mehr aufzuwenden. Das
Konzept wirkt. Sowohl in Hinsicht auf die betroffenen Menschen als auch
auf die Kostenentwicklung.

Die Auswirkungen der Hartz-Gesetzgebung auf die Flensburger
Wohnhilfen
Als am 1. Januar 2005 die als „Hartz IV“ bekannten Reformen der deutschen
Sozialgesetzgebung in Kraft treten, bedeutet dies von Anfang an auch Aus-
wirkungen auf die Arbeit der Fachstelle für Wohnhilfen. In Flensburg wird
mit Inkrafttreten der Reformen die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) gegründet,
ein gesetzlich vorgeschriebener Zusammenschluss der Bundesagentur für
Arbeit und der Stadtverwaltung. Für die Übernahme der Kosten der Unter-
kunft wird die Kommune zuständig. Die Menschen, die Leistungen nach
dem Sozialgesetzbuch (SGB) II  empfangen, müssen jetzt in vielen Fällen mit
erheblich weniger Geld leben als zuvor. Neue Sanktionen nach dem Prinzip
„Fördern und Fordern“ werden eingeführt.  Die Übernahme von Unterkunfts-
und Heizkosten auf eine vorgegebene „angemessene“ Höhe beschränkt.
Schon bevor die Reformen in Kraft treten, wird von vielen Seiten befürchtet,
dass sich deshalb die Wohnungsnot zuspitzen wird. Wie schon 1992 wird
schließlich vom Diakonischen Werk Schleswig-Holstein bei der GISS eine Studie
in Auftrag gegeben, die im Mai 2006 erscheint.  Unter dem Titel „Auswir-
kungen der Hartz-Gesetzgebung auf die Hilfe in Wohnungsnotfällen in Schles-
wig-Holstein“ veröffentlichen Volker Busch-Geertsema und Jürgen Evers die
ersten Ergebnisse. In der Einleitung heißt es: „Ob das erhöhte Wohnungsnot-
fallrisiko jedoch auch in eine Zunahme von manifester Wohnungslosigkeit
einmünden würde, [...] ist [...] in hohem Maße davon abhängig, wie sich die
lokalen Arbeits- und Wohnungsmärkte entwickeln und wie jeweils vor Ort
die Hilfen in Wohnungsnotfällen organisiert und die neuen gesetzlichen Re-
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gelungen in die Praxis umgesetzt werden.“
Noch sind die befürchteten Auswirkungen jedenfalls kaum spürbar. Im Jahr
2005 gehen die Fallzahlen in Flensburg und auch in den Großstädten Schles-
wig-Holsteins zurück. Gab es in Flensburg 2004 noch 952 Mitteilungen über
Mietrückstände, sind es 2005 nur 695. Doch die Autoren der GISS-Studie
halten es für absehbar, „dass für das Jahr 2006 und vor allem für die Folge-
jahre eher wieder eine Zunahme der Wohnungsnotfallproblematik zu erwar-
ten ist.“ Denn viele der gesetzlichen Neuregelungen kämen noch nicht voll
zum Tragen. In Flensburg, so neueste Prognosen des Instituts für Stadt-
forschung, wird zudem in den kommenden Jahren die Bevölkerungszahl
wachsen (FT, 7.09.2006) und damit auch der allgemeine Bedarf an Woh-
nungen steigen. Erinnerungen an die Situation Anfang der neunziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts werden wach.

Die Flensburger Fachstelle für Wohnhilfen und Schuldnerberatung muss sich
seit dem 1. Januar 2005 in einem Gewirr von neuen Bestimmungen zurecht-
finden. Zu Beginn der neuen Gesetzgebung droht der Fachstelle, Entschei-
dungskompetenzen an die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zu verlieren. Das
Gesetz sieht vor, dass von hier aus direkt über die Übernahme von Mietschulden
entschieden werden kann. Das vereinfacht zwar das Verfahren, gefährdet
jedoch die Idee von einer Integrierten Fachstelle, die die gesamte Koordina-
tion der Wohnhilfe übernommen hat. Da das Konzept „Integrierte Fach-
stelle“ in Flensburg aber zu großen Erfolgen geführt hatte, hält man hier
schließlich daran fest und die Fachstelle für Wohnhilfen entscheidet auch
weiterhin über die  Mietschuldenübernahmen.
Nicht nur die angedachte Neuverteilung von Entscheidungsbefugnissen
machen das Thema Mietschulden-Übernahme  nach der neuen Gesetzge-
bung kompliziert und schwer verständlich. Mit einer Neuerung sollen nur
noch Mietschulden derjenigen übernommen werden, die Leistungen nach
SGB II und XII bekommen. In der Praxis bedeutet das: Die Mietschulden
eines Arbeitslosengeld II-Empfängers werden übernommen, jemand der ar-
beitet, aber wenig verdient, hat  keine Aussichten auf Mietschuldenübername.
Für die Mitarbeiter der Fachstelle eine absurde Situation. Schließlich sorgt
dieser Widerspruch dafür, dass zum 1. August 2006 dieser Teil des Gesetzes
wieder geändert wird. Beteiligte Interessengruppen und Organisationen wie
die BAG Wohnungslosenhilfe oder die GISS, hatten sich dafür eingesetzt.

Auch wenn, wie die GISS-Studie und die ersten praktischen Erfahrungen
gezeigt haben, kaum absehbar ist wie sich die Situation von Menschen, die
von Wohnungslosigkeit bedroht sind, in den nächsten Jahren verändern wird.
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Die Empfehlungen der GISS-Studie an die Wohnhilfen in Schleswig-Holstein
lauten, in jedem Fall an der integrierten Bearbeitung der Wohnungsnotfall-
problematik festzuhalten.
Nach zehn Jahren aktiver und kreativer Arbeit steht die Flensburger Fach-
stelle für Wohnhilfe vor neuen Herausforderungen, vielleicht sogar an einem
Wendepunkt.
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